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Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

13.04.2010 öffentlich 
Vorberatung 
 

 
Stadtrat 

13.04.2010 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Fortschreibung des HH-Konsolidierungskonze ptes 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat beauftragt die Oberbürgermeisterin, das Haushaltskonsolidierungskonzept 
fortzuschreiben und bis zur Sitzung am 23. Juni 2010 dem Stadtrat zum Beschluss 
vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egbert Geier 
Beigeordneter Finanzen und Personal 
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2010/08813 
Datum:   14.04.2010 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:    
Plandatum:        



Begründung:                                                                                                                                    
 
Das Konzept zum Abbau des Altdefizites basiert auf der Finanz- und Wirtschaftslage des 
Jahres 2007. 
 
Bestandteil dieses Konzeptes sind Kapitalerträge u. a. aus Verkaufserlösen von 
Kommunalvermögen, welches bisher anteilig realisiert ist. 
 
Die Finanz- und Wirtschaftslage 2010 ist gekennzeichnet einerseits durch eine absolut 
veränderte Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und andererseits eine äußerst ungünstige 
Verkaufslage auf dem Wohnungsmarkt. 
 
Hieraus abgeleitet ist die Stadt gehalten die bereits realisierten Verkaufserlöse so 
einzusetzen, dass im Gesamtkonzern Stadt die höchste Rendite durch den effektiven 
Einsatz der Mittel für die Stadt realisiert wird.  
 
Durch mögliche Ablösung von Krediten und durch wirtschaftlich effektiven Einsatz von 
Kapital bei den Tochterunternehmen tragen die erhöhten jährlichen Abführungen an den 
Kommunalhaushalt zum Abbau des Altdefizites bei. 
 
Die Konkretisierung der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist auch 
Voraussetzung zum Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung mit der Investitionsbank im 
Zusammenhang mit dem zusätzlichen Teilentschuldungsprogramm (Investitionshaushalt) 
STARK II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


